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Vorwort

Die Rechtsprechung in China ist im stetigen Wandel. Gerade die Eingliederung in die WTO vor ei-
nigen Jahren machte wesentliche Änderungen notwendig. Im Westen wird das chinesische Rechts-
system schon alleine wegen der Vieldeutigkeit der chinesischen Sprache oft als sehr schwer verständ-
lich angesehen, was durch die in der Vergangenheit auch vorhandene erschwerte Durchsetzung von 
Rechten in China begünstigt wurde.
Jedoch waren bisher im deutschsprachigen Raum keine aktuellen Bücher und Informationen über 
das chinesische Steuersystem verfügbar und dies, obwohl deutsche Firmen, die in China aktiv wer-
den möchten, dringend darauf angewiesen sind, ebenso wie Steuerberater, die ihre Kunden korrekt 
beraten möchten.
Im vorliegenden Buch möchten die deutsch-chinesischen Autoren der deutschen Chinaberatung 
China Expert Consulting GmbH diese Problematik aufnehmen und zeigen, dass es durchaus mög-
lich ist, gerade die komplexen chinesischen Steuern in übersichtlicher Form darzustellen, ohne auf 
Details verzichten zu müssen. Dabei wurde darauf geachtet, dass sowohl die Bedeutung der chine-
sischen Gesetze korrekt ins Deutsche übertragen wurde als auch, dass die Beschreibung nicht zu 
komplex erscheint. Hierdurch bietet sich das Buch als Grundlagenwerk sowohl für deutsche Steuer-
berater an, welche ihre Mandanten zu China beraten möchten, als auch für Praktiker und Manager, 
da die wichtigsten Berechnungen alle mit Beispielen unterlegt sind. 
Im Rahmen der Steuern wird auch kurz auf das chinesische Sozialversicherungssystem eingegan-
gen. 
Wir hoffen, dass Ihnen dieses Buch von Nutzen sein wird. Verbesserungsvorschläge sind natürlich 
jederzeit willkommen.
Wir bedanken uns bei allen Beteiligten in China, welche zum Erfolg dieses Buches beigetragen ha-
ben. 
Selbstverständlich stehen wir Ihnen bei Beratungen im chinesischen Steuerwesen (ohne deutsches 
Steuerwesen) gerne zur Verfügung. Sie erreichen uns unter info@chinaexpert.de oder über unsere 
Webpage www.chinaexpert.de.

Die Autoren:

Jia Li, (LL.B, LL.M., M.A.), chinesischer Rechtsanwalt & Steuerexperte 
Geschäftsführer von China Expert Consulting GmbH

Dipl.-Kfm. (Univ.) René C. Steininger, (M.H.K.M.A.), 
Unternehmensberater & Steuerexperte, Versicherungsfachwirt 
Geschäftsführer und Founder von China Expert Consulting GmbH
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Vorbemerkung

Alle Fristen, Voraussetzungen und Folgen, die im Buch angegeben sind, sind grundsätzlich als ge-
setzlich verpflichtend anzusehen und müssen erfüllt werden. Die Nichtbeachtung führt im Regelfall 
zu den angegeben Rechtsfolgen, wobei diese von den Behörden im Rahmen eines Ermessenspiel-
raums verhängt werden. Hinsichtlich der Beurteilung von Einzelfällen empfehlen wir grundsätzlich 
die individuelle Beratung durch in China zugelassene Rechtsanwälte und Steuerberater mit Kennt-
nissen im chinesischen Steuerwesen, wobei natürlich auch die Firma der Autoren gerne zur Verfü-
gung steht.

Hinweis zum Buch 
Der besondere Wert dieses Werkes liegt in seiner Authentizität. Für deutsche Steuerberater, Manager 
und Unternehmer zunächst ungewohnte Formulierungen, Details und gedankliche Bezüge in den 
gesetzlichen Bestimmungen und Beispielen belegen die kulturellen Unterschiede und die originäre 
Insidersicht des chinesischen Hauptverfassers. Der Rechtsanwalt und Steuerexperte vermittelt dem 
westlichen Leser ein einzigartiges, unverfälschtes Bild der Gegebenheiten und Bestimmungen des 
chinesischen Steuerwesens und Steuerrechts.
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Überblick über das chinesische Steuersystem§ 1 

A. Wieviele Steuern werden gegenwärtig in China erhoben?
Das gegenwärtige chinesische Steuersystem beinhaltet 20 Steuerarten: Mehrwertsteuer, Verbrauchs-
steuer, Fahrzeugerwerbssteuer, Zollabgabe, Gewerbesteuer, Unternehmenseinkommensteuer, Pri-
vateinkünftesteuer, Hauseigentumssteuer, Städtische Grundsteuer, Stadt- und Dorflandnutzungs-
steuer, Ackerlandgewerbesteuer, Urkundensteuer, Ressourcensteuer, Fahrzeug- und Schiffsteuer, 
Schiffstonnagensteuer, Stempelsteuer, Stadtinstandhaltungs- und Bausteuer, Tabaksteuer, Anla-
geninvestitionssteuer, Bankettsteuer. 
Unter den oben genannten Steuern ist die Erhebung der Anlageninvestitionssteuer inzwischen ge-
stoppt worden. Obwohl bereits vorbereitet, wird die Mineralölsteuer noch nicht erhoben. Im Jahr 
2006 betrug das von der chinesischen Steuerbehörde, Finanzbehörde und dem Zoll totale Steuerauf-
kommen 3.480,97 Milliarden Yuan, was 89,8% der gesamten Finanzeinnahmen und 16,5% des BIP 
ausmacht. Aus dem totalen Steueraufkommen heraus betragen die Steuern auf Waren und Dienstlei-
stungen (die Mehrwertsteuer, Verbrauchssteuer, Fahrzeugerwerbssteuer, Zollabgabe, Gewerbesteu-
er) 63,1%; die Steuern auf Einkommen (Unternehmenseinkommensteuer, Privateinkünftesteuer, die 
Landtransfersteuer) 27,5%, die Steuern auf Eigentum (Hausvermögenssteuer, Städtische Grundsteu-
er, Stadt- und Dorflandnutzungssteuer, Ackerlandgewerbesteuer, Urkundensteuer, Ressourcensteu-
er, Fahrzeug- und Schiffsteuer, Schiffstonnagesteuer) 5,6%. Innerhalb des totalen Steueraufkommens 
betragen die Einnahmen der Zentralregierung 1.957,61 Milliarden Yuan (einschließlich des zentra-
len Steueraufkommens und der Einnahmen von den Anteilssteuern), was einen Anteil von 56,2% 
entspricht. Die Einnahmen der lokalen Behörden betragen 1.523,36 Milliarden Yuan (beinhaltet die 
Kommunalabgabeeinnahmen und die Einnahmen der Anteilssteuern), was 43,8% entspricht.
Entsprechend den Hauptstatistiken betrug das totale Steueraufkommen von China im Jahr 2007 
4.561,30 Milliarden Yuan, was einem Anteil von 88,9% an den Finanzeinnahmen und 18,5% des BIP 
von China des gleichen Jahres entspricht.1

B. Für welche Art von Steuern sind ausländische 
Unternehmen in China steuerpfl ichtig?

Entsprechend den Bestimmungen des Nationalen Volkskongresses und dessen ständigen Aus-
schusses sowie des Staatsrats von China gibt es 16 Steuern, die auf Unternehmen mit ausländischer 
Beteiligung sowie Ausländer in China anwendbar sind. Diese Steuern sind: Mehrwertsteuer, Ver-
brauchssteuer, Fahrzeugerwerbssteuer, Zollabgabe, Gewerbesteuer, Unternehmenseinkommensteu-
er, Privateinkünftesteuer, Grundsteuer, Hauseigentumssteuer, Stadt- und Dorflandnutzungssteuer, 
Ackerlandgewerbesteuer, Urkundensteuer, Ressourcensteuer, Fahrzeug- und Schiffsteuer, Schiffs-
tonnagesteuer, Stempelsteuer.
Die chinesischen Firmen von Chinesen, welche in Hongkong, Macao und Taiwan oder Übersee an-
sässig sind, werden für Steuerzwecke auf dieselbe Art als Unternehmen mit ausländischem Invest-
ment und als ausländische Firmen behandelt.

1 Liu Zuo, China foreign Tax Guide, S. 240. 
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§ 1 Überblick über das chinesische Steuersystem

Um den Zufluss von Geldern, Technik und Wissen aus dem Ausland zu fördern, bietet China zahl-
reiche bevorzugte Behandlungen hinsichtlich der Besteuerung von Ausländern an. Weiterhin hat 
China mehrere Abkommen über die Umgehung der Doppelbesteuerung auf Einkommen und Ver-
hütung der Steuerhinterziehung mit 89 Ländern abgeschlossen. Zu diesen Ländern gehören: Japan, 
USA, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Belgien, Deutschland, Malaysia, Norwegen, Dänemark, 
Finnland, Kanada, Schweden, Neuseeland, Thailand, Italien, Niederlande, frühere Tschechoslowakei, 
Polen, Australien, Bulgarien, Pakistan, Kuwait, die Schweiz, Zypern, Spanien, Rumänien, Österrei-
ch, Brasilien, die Mongolei, Ungarn, Malta, die Vereinigten Emirate von Arabien, Luxemburg, Re-
publik Korea, Russland, Papua-Neuguinea, Indien, Mauritius, Kroatien, Belarus, Slowenien, Israel, 
Vietnam, Türkei, Ukraine, Armenien, Jamaika, Island, Litauen, Lettland, Usbekistan, Bangladesch, 
früheres Jugoslawien, Sudan, Makedonien, Ägypten, Portugal, Estland, Laos, Seychellen, Philippi-
nen, Irland, Südafrika, Barbados, Moldawien, Katar, Kuba, Venezuela, Nepal, Kasachstan, Indone-
sien, Oman, Nigeria, Tunis, Iran, Bahrain, Griechenland, kirgisische Republik, Marokko, Sri Lanka, 
Trinidad und Tobago, Albanien, Brunei, Aserbaidschan, Georgien, Mexiko, Saudi-Arabien, Algerien 
und Singapur, insgesamt 86 Stück (bis 01.03.2008). Die Vereinbarung, welche mit der Tschechoslo-
wakei geschlossen wurde ist heute für Tschechien und die Slowakei anwendbar. Die Vereinbarung 
mit Jugoslawien gilt heute für Serbien und Montenegro.

C. Wie ist das chinesische Steuerrecht aufgebaut?2

Entsprechend der Verfassung der Volksrepublik China, dem Legislativgesetz der Volksrepublik so-
wie den Bestimmungen des Staatsrats ist die Steuergesetzgebung von China aus den folgenden Ebe-
nen und Formen zusammengesetzt:

Gesetze:I. 
Das grundlegende Steuersystem wird vom Steuergesetz beherrscht. Steuergesetze werden vom Nati-
onalen Volkskongress, insbesondere das Privateinkünftesteuerrecht, oder vom Ständigen Ausschuss 
des Nationalen Volkskongresses der Volksrepublik China formuliert, insbesondere das Steuererhe-
bungs- und Verwaltungsgesetz der Volksrepublik China.

Verwaltungsbestimmungen und Regeln:II. 
Die Verwaltungsbestimmungen und Regeln, welche die Besteuerung betreffen, werden vom Staats-
rat entsprechend der relevanten Gesetze formuliert, insbesondere die detaillierten Regeln für die 
Durchführung des Steuererhebungs- und Verwaltungsgesetzes der Volksrepublik China, oder vom 
Nationalen Volkskongress im Rahmen der ständigen Vertretung, insbesondere hinsichtlich der Be-
stimmungen der Volksrepublik China zur Mehrwertsteuer.

Abteilungsregeln:III. 
Die Abteilungsregeln, welche die Besteuerung betreffen, werden vom Finanzministerium, der Staats-
verwaltung für Besteuerung, der allgemeinen Verwaltung für Zölle formuliert, und dem Tarif- und 
Klassifikationskomitee des Staatsrats entsprechend der relevanten Gesetze und Verwaltungsregeln, 
insbesondere den detaillierten Regeln für die Durchführung der vorläufigen Bestimmungen der 
2 Basic Tax Legislation of the People’s Republic of China, compiled by the SAT and published by the China Tax Press.
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§ 1 Überblick über das chinesische Steuersystem

Volksrepublik China über vom Finanzministerium beschlossene Mehrwertsteuerregelungen, den 
vorläufigen Regelungen der Privateinkünftesteuer durch die Staatsverwaltung für Besteuerung so-
wie die Verwaltungsmethode für die Volksrepublik China beim Erheben des Zolls auf den von der 
allgemeinen Zollverwaltung formulierte Import- und Exportgüter vorgelegt.

Lokale Bestimmungen und Regeln: IV. 
Anhand der bestimmten Bedingungen und auf dem tatsächlichen Bedarf der lokalen Situation ba-
sierend, kann die lokale Stufe des Nationalen Volkskongresses und sein ständiger Ausschuss auf pro-
vinzieller Ebene lokale Bestimmungen und Regeln nach den Vorschriften beschließen, unter der 
Voraussetzung, dass sie nicht in Konflikt mit der Verfassung, anderen Gesetzen, Verwaltungsbestim-
mungen und Regeln stehen.
Die Hauptstädte der Provinzen und autonomen Regionen, sowie die Sonderwirtschaftszonen und 
spezielle Großstädte (genehmigt durch den Staatsrat), können hinsichtlich der lokalen Zuständig-
keiten des Nationalen Volkskongresses und seiner ständigen Vertretung bei bestimmten Bedin-
gungen und auf dem tatsächlichen Bedarf basierend lokale Bestimmungen und Regeln entwerfen, 
unter der Bedingung, dass sie nicht in Konflikt mit der Verfassung, sowie den Gesetzen, Verwal-
tungsbestimmungen und Regeln sowie den Bestimmungen und Regeln der jeweiligen Provinzen 
oder autonomen Regionen stehen.

Autonome Bestimmungen und einzelne Bestimmungen: V. 
Basierend auf den politischen, ökonomischen und kulturellen Merkmalen der lokalen Nationalitäten 
kann der Nationale Volkskongress und dessen ständiger Ausschuss auf lokaler Ebene der autonomen 
Orte (autonome Regionen, autonome Präfekturen und autonome Bezirke) autonome Bestimmungen 
und spezielle Bestimmungen beschließen und nach Zustimmung durchführen.
Die oben genannten Bestimmungen können von den Regeln und Gesetzen sowie Verwaltungsbe-
stimmungen abweichen, solange sie den Grundprinzipien der Gesetze und Verwaltungsbestim-
mungen nicht entgegengesetzt sind und dürfen nicht aus irgendwelchen Regeln bestehen, die der 
Verfassung und dem autonomen Gesetz und anderen relevanten Gesetzen sowie Verwaltungsbe-
stimmungen und Regeln für autonome Orte widersprechen.

Regeln der Gemeindeverwaltungen:VI. 
Die Regierungen der Provinzen und bestimmter Großstädte dürfen Regeln auf Gemeindeverwal-
tungsebene unter Berücksichtigung von Gesetzen, Verwaltungsbestimmungen und den lokalen Be-
stimmungen und Regeln entwerfen. Zum Beispiel kann hinsichtlich der vorläufigen Bestimmungen 
der Volksrepublik China über vom Staatsrat beschlossene Stadt- und Dorflandnutzungssteuer die 
lokale Regierung auf provinzieller Ebene bestimmte Regelungen selbst treffen.

Verfahren für Gesetze:VII. 
Die Formulierung von Gesetzen, lokalen Bestimmungen, autonomen Bestimmungen und einzelnen 
Bestimmungen sollte in vier Schritten geschehen: Gesetzesvorschlag, Prüfung, Wahl und Veröffent-
lichung. Die fünf Schritte für die Formulierung von Verwaltungsbestimmungen und Regeln, Abtei-
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§ 1 Überblick über das chinesische Steuersystem

lungsregeln und Gemeindeverwaltungsregeln sind: Planung, Entwurf, Prüfung, Entscheidung und 
Veröffentlichung. 
Außerdem sollen die separaten Steuersysteme entsprechend den chinesischen Gesetzen für Hong 
Kong und Macao berücksichtigt werden und dort keine Steuern von Festlandchina erhoben wer-
den. 

D. Wie lauten die grundlegenden Gesetze, Bestimmungen 
und Regeln, welche die Besteuerung von ausländischen 
Firmen in China betreff en?

Die Liste der grundlegenden Gesetze, Bestimmungen und Regeln, welche die Besteuerung von aus-
ländischer Aktivität in China regeln erscheint nachfolgend: 

Chinas gegenwärtige Steuergesetzgebungtabelle3

Gesetze  Ausstellungsdatum und Ausstellungsbehörde

1. 
Provisional Regulations of the People‘s Republic of 
China, on Value Added Tax
Detailed Rules for its Implementation 

13. Dec. 1993, by State Council 
(Guowuyuan Ling No. 134)
25. Dec. 1993, by Ministry of Finance 
([93] Caifazi No.38)

2.
Provisional Regulations of the People‘s Republic of 
China on Consumption Tax Detailed Rules for its 
Implementation

13 Dec. 1993, by State Council 
(Guowuyuan Ling No. 135)
25 Dec. 1993, by Ministry of Finance 
([93] Caifazi No.39) 

3. 
Provisional Regulations of the People‘s Republic of 
China on Vehicle Acquisition Tax 

22. Oct. 2000, by State Council 
(Guowuyuan Ling: No. 294) 

4. 
Provisional Regulations of the People‘s Republic of 
China on Import and Export Duty 

23. Nov. 2003, by State Council 
(Guowuyuan Ling No. 392)

5. 
Provisional Regulations of the People‘s Republic of 
China on Business Tax
Detailed Rules for its Implementation

13. Dec. 1993, by State Council (Guowuyuan Ling 
No.136)
25. Dec. 1993, by Ministry of Finance ( [93] 
Caifazi No. 40) 

6. 
Enterprise Income Tax Law of the
People‘s Republic of China
Detailed Regulations for its Implementation 

16. Mar. 2007, at the Fifth Session of the 10th Natio-
nal People‘s Congress (NPC) (Chairman Decree No. 
63) 1. Dec. 2007, by State Council (Guowuyuan 
Ling No. 512) 

3 Basic Tax Legislation of the People’s Republic of China, compiled by the SAT and published by the China Tax Press.
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Gesetze  Ausstellungsdatum und Ausstellungsbehörde

7.
Individual Income Tax Law of the People‘s Republic 
of China Regulations for its Implementation

10. Sep. 1980, passed at the Third Session of the 5th 
National People‘s Congress and revised for the fifth 
time at the 31st Session of the Standing Committee 
of the 10th NPC on December 29, 2007 (Chairman 
Decree No. 85) 
28. Jan. 1994, by the State Council (Guowuyuan Ling 
No. 142) and revised and promulgated for the second 
time by the State Council (Guowuyuan Ling No. 519) 
on Feb.18. 2008 

8. 
Provisional Regulations Governing 
Urban Real Estate Tax

08. Aug. 1951, by the Central People‘s Government 
Administration Council (Zhengcaizi No.133) 

9. 
Provisional Regulations of the People‘s Republic of 
China on City and Township Land Use Tax

27. Sep. 1988, by State Council (Guowuyuan Ling No. 
17) and revised and promulgated by the State Council 
(Guowuyuan Ling No. 483) on Dec. 31, 2006

10. 
Provisional Regulations of the People‘s Republic of 
China on Farmland Occupation Tax
Detailed Rules for its Implementation

01. Apr. 1987, by State Council (Guofa [1987] No. 27) 
and revised and promulgated by Guowuyuan Ling 
No. 511 on December 1., 2007 
Feb. 26, 2008, by the Ministry of Finance and the 
State Administration of Taxation 
(SAT and MOF Decree No. 49)

11. 
Provisional Regulations of the People‘s Republic of 
China on Deed Tax
Detailed Rules for its Implementation

07 Jul. 1997, by State Council 
(Guowuyuan Ling No. 224)
28. Oct. 1997, by Ministry of Finance 
(Caifazi [1997] No. 52) 

12. 
Provisional Regulations of the People‘s Republic of 
China on Land Appreciation Tax
Detailed Rules for its Implementation 

13. Dec. 1993, by State Council 
(Guowuyuan Ling No. 138)
27. Jan. 1995, by Ministry of Finance 
(Caifazi[ 1995] No.6) 

13.
Provisional Regulations of the People‘s Republic of 
China on Resource Tax
Detailed Rules for its Implementation

25. Dec.1993, by State Council 
(Guowuyuan Ling No.139) 
30. Dec.1993, by Ministry of Finance 
([93] Caifazi No. 43) 
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Gesetze  Ausstellungsdatum und Ausstellungsbehörde

14.
Provisional Regulations of the People‘s Republic of 
China on Vehicle and Vessel Tax
Detailed Rules for its Implementation

29. Dec. 2006, by State Council 
(Guowuyan Ling No. 482)
01. Feb. 2007, by the Ministry of Finance and the 
State Administration of Taxation 
(SAT and MOF Decree No. 46) 

15.
Provisional Measures on Vessel Tonnage Tax 16. Sep. 1952, approved by the Fiscal Committee of 

the Central Government Administration Council, 
promulgated on 29. Sep. 1952 by the Customs Admi-
nistration (Haiguanzongshu Tonggao No.6) 

16.
Provisional Regulations of the People‘s Republic of 
China Concerning Stamp Tax
Detailed Rules for its Implementation

06. Aug. 1988, by State Council
(Guowuyuan Ling No. II) 
29. Sep.1988, by Ministry of Finance 
([88] Caishuizi No. 255) 

17. 
Law of the People‘s Republic of China on Tax Admi-
nistration. and Collection

Detailed rules for its Implementation

4. Sep. 1992, passed by 27th Session of the Standing 
Committee of the 7th NPC, and revised and re-pro-
mulgated by the 12th Session of the Standing Com-
mittee of the 8th NPC on 28. Feb. 1995, revised again 
at the 21st Session of the Standing Committee of 
NPC on 28. April 2001 promulgated Chairman De-
cree No. 49.
Issued by the State Council on August 04. 1993 
(Guowuyuan Ling No.123) and revised and promul-
gated on September 07. 2002 (Guowuyuan Ling No. 
362) 

18. 
Measures of the Customs of the PRC on Collection 
and Administration of Duty on Goods Import & Ex-
port

04. January 2005, by the General Administration of 
Customs of PRC (Decree No. 124) 

19. 
Rules on Tax Administrative Appealing ( provisional) 24. Feb. 2004, by the SAT (SAT Decree No. 8) 
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Mehrwertsteuer (VAT) § 2 
Die Grundbestimmungen und Regeln, welche die chinesische Mehrwertsteuer betreffen, sind in den 
„Vorläufigen Bestimmungen der Volksrepublik von China über Mehrwertsteuer“ geregelt, welche 
vom Staatsrat am 13.12.1993 beschlossen wurden und am 01.01.1994 in Kraft getreten sind sowie 
in den „Detaillierten Regeln für Durchführung der vorläufigen Bestimmungen der Volksrepublik 
China über Mehrwertsteuer“, welche vom Finanzministerium am 25.12.1993 verröffentlicht und am 
01.01.1994 wirksam geworden sind.
Die Mehrwertsteuer wird von den Büros der SAT verwaltet (die Mehrwertsteuer auf der Import-
bühne wird von den Zollbehörden gesammelt im Auftrag des SAT). Die Einnahmen hieraus werden 
zwischen der Zentralregierung und den Gemeindeverwaltungen geteilt. Die Mehrwertsteuer ist die 
Hauptquelle von Finanzeinnahmen für die Zentralregierung Chinas und ist auch die Schlüsselein-
nahme für die Gemeindeverwaltungen. Im Jahr 2006 beliefen sich die Einnahmen der Mehrwert-
steuer auf 1.348,01 Milliarden Yuan, was 37,9% des staatlichen Steueraufkommen des Jahres aus-
macht und somit die größte und wichtigste Steuer Chinas ist.

A. Wer zahlt Mehrwertsteuer in China?
Die staatliche Unternehmen, kollektive Unternehmen, Privatunternehmen, Unternehmen mit aus-
ländischer Investition, ausländische Unternehmen, Joint Equity Unternehmen, andere Unterneh-
men, Verwaltungseinheiten, Institutionen, Militäreinheiten, soziale Organisationen, andere Ein-
heiten, Einzelunternehmensvermittlungen und andere Personen, die mit dem Verkauf von Waren, 
Einfuhr von Waren, Vorbereitung zur Produktion, Reparatur und Wartung innerhalb Chinas be-
schäftigt sind, sind Steuerzahler der Mehrwertsteuer.1 
Im Falle von Miete und Leasing sind die Pächter/Mieter oder die Auftragnehmer die Steuerzahler. 
Zurzeit kommen die Mehrwertsteuereinnahmen in China hauptsächlich von den staatseigenen Un-
ternehmen, kollektiven Unternehmen, Joint Equity Unternehmen, Unternehmen mit ausländischer 
Investition und einzelnen Personen, die im Bereich der Fertigungsindustrie tätig sind, (hauptsäch-
lich Tabakproduktion, Getränkeproduktion, Nahrungsmittelverarbeitung und Produktion von Tex-
tilien, Papierherstellung und Produkte aus Papier, der Petroleumverarbeitung, chemische Rohstoffe 
und chemische Produktion, Pharmaproduktion, Metallminenprodukte, Eisenmetallschmelze und 
zugehörige Industrie, Nicht-Eisenmetall, Schmelz- und zugehörige Industrie, allgemeine Ferti-
gungsindustrie, Sonderausstattungsfertigungsindustrie, Transportausrüstungsfertigungsindustrie 
Elektromaschinen- und Apparatefertigungsindustrie, und elektronische Kommunikationsausrü-
stungsfertigungsindustrie), abbauen und graben (hauptsächlich einschließlich Kohle, Öl, Erdgas, Ei-
senmetall und Nicht-Metallausnutzung), Energiegewinnung und Versorgung, Großhandel und von 
Einfuhr von Waren.

1 Basic Tax Legislation of the People’s Republic of China, compiled by the SAT and published by the China Tax Press.
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B. Welche Aktivitäten werden als Verkauf von Waren 
erachtet? Und welche Steuer wird erhoben?

Die von Unternehmen, Einheiten oder Personen geführten folgenden Aktivitäten werden als gleich-
wertig dem Verkauf von Waren erachtet und sind derselben Mehrwertsteuer wie der Verkauf von 
Waren unterworfen: 

Weitergabe von Produkten an andere und Verkauf im Auftrag  

Verkauf von Waren auf Kommissionsbasis 

Lieferung von Waren einer Firma zu einer anderen Firma zum Zwecke des Verkaufs, wenn die  
Aktivität auf fundierterter Basis erfolgt (außer diese zwei Firmen befinden sich in demselben Be-
zirk oder der gleichen Stadt) 
Verwendung von selbst hergestellten oder durch Vertrag verarbeiteten Waren als steuerfreie Sa- 
chen, zum allgemeinen Wohl oder privaten Verbrauch 
Verwendung der selbst hergestellten, durch Vertrag verarbeiteten oder gekauften Waren als Inve- 
stition dadurch, dass sie anderen Unternehmen, Einheiten oder einzelnen Geschäftsleuten durch 
Verteilen der Ware an Aktionäre, Anleger oder Spende ohne Gebühr bereitgestellt werden 

C. Welche Aktivitäten sind gemischte Verkäufe? Und welche 
Steuer wird erhoben?

Wenn eine Verkaufsaktivität beides, nämlich Waren und steuerfreie Dienstleistungen einschließt 
(z.B. der Verkauf und der Transport von Waren), wird diese Aktivität ein gemischter Verkauf ge-
nannt. Die gemischten Verkäufe in Warenherstellung, der gemischte Verkauf im Rahmen von Wa-
renproduktion, Großhandel und Retailing (einschließlich der Aktivitäten fokussiert in Warenpro-
duktion, Großhandel und Retailing, die in Non-Taxable Services involviert sind), werden als der 
Verkauf von Waren angesehen und unterliegen daher der VAT zum vollen Verkaufspreis.
Gewerbesteuer wird an Stelle von Mehrwertsteuer auf den gemischten Verkauf durch andere Unter-
nehmen, Einheiten und Personen erhoben (ausgenommen von gemischten Verkaufstätigkeiten der 
separaten Einheiten dieser Unternehmen, Einheiten und Personen für Engagement im Verkauf von 
Waren mit unabhängiger Buchführung). 
Für die mit steuerfreien Arbeitsdiensten gleichzeitig beschäftigten Mehrwertsteuerzahler sollten die 
Verkaufswerte von Waren, steuerpflichtigen Diensten und steuerfreien Diensten entsprechend kal-
kuliert (nachstehend Verkaufswerte genannt) werden. Wenn die Steuerzahler versäumen, ihre Ver-
kaufswerte gesondert oder genau zu berichten, sollen die zuständigen Finanzbehörden die Steu-
erzahler darum bitten, Mehrwertsteuer für ihre steuerfreien Dienste zusammen mit Waren und 
steuerpflichtigen Dienstleistungen zu zahlen und der Steuersatz auf steuerfreie Dienste wird der 
Höchste sein.

B.
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Welche VAT-Sätze gibt es und wann wird welcher Satz D. 
angewandt?

Es gibt 3 Sätze bei der Mehrwertsteuer: 0%, 13% und 17%. 
0% gilt für Ausfuhrgüter, außer für Waren, die gesondert geregelt sind (z.B.: Erz und seine Produkte, 
Stahlbillets, Rohöl, Benzin für Autos, Kokskohle, frisches Holz, Harnstoff, Kaschmir, Aalbrut und ei-
nige Waren zur Unterstützung ausländischer Länder) und von der Zentralregierung für den Export 
verbotene Waren (wie natürlicher Bezoar, Moschus, Kupfer, Kupferlegierungen usw.). 
Der 13% Satz gilt für die folgenden Waren: 

Agrarprodukte inkl. Getreide, Gemüse, Tabak, Tee, Gartenbaukunstpflanzen, Ölpflanzen, Fa- 
serpflanzen, Zuckerpflanzen, Forstwirtschaftsprodukte, andere Pflanzen, aquatische Produkte, 
Viehwirtschaftsprodukte, Tierfelle, Tierhaare und anderes Tiergewebe
Essbare Pflanzenöl- und Nahrungskörner 

Leitungswasser, Heizung, Klimaanlage, Warmwasser, Leuchtgas, verflüssigtes Petroleumgas, Erd- 
gas, Methangas, Kohle-/Holzkohlenprodukte für den Haushaltsgebrauch 
Bücher, Zeitungen, Zeitschriften (nicht inbegriffen Zeitungen und Zeitschriften von Post- und  
Kommunikationsabteilungen). 
Futter, chemischer Dünger, landwirtschaftliche Chemikalien, landwirtschaftliche Maschinerie  
und Abdeckplastikfilme für die Landwirtschaft
Metall anziehende mineralische Produkte, Verbundsmetalloid mineralischer Produkte, Kohle,  
industrielles Salz und Kochsalz

Rohöl, Minensalz und Waren außer den o. g. und Dienste im Bereich der Verarbeitung, Reparatur 
und Ersatz unterliegen dem 17% Satz.
Jede Anpassung der Mehrwertsteuersätze muss vom Staatsrat bestimmt werden.
Wenn ein Steuerzahler auch das Geschäft von Waren und steuerpflichtigen Dienstleistungen be-
dient, die verschiedenen Mehrwertsteuersätzen unterworfen sind, dann sollen die Verkaufswerte 
gesondert für Waren und Dienstleistungen berichtet werden. Wenn nicht, soll die Steuerabteilung 
die höhere Rate anwenden2 

E. Wer sind normale Mehrwertsteuerzahler?
Die Normen für normale VAT-Steuerzahler sind: 

Die Steuerzahler beschäftigen sich mit der Produktion von steuerpflichtigen Waren oder Vorbe- 
reitung von steuerpflichtigen Diensten, oder die Steuerzahler beschäftigen sich hauptsächlich mit 
der Produktion von steuerpflichtigen Waren oder der Vorsorge von steuerpflichtigen Diensten 
(besonders wenn dieser Teil des Verkaufswerts über 50% der Gesamtsumme des Jahres beträgt) 
und beschäftigen sich gleichzeitig mit Großhandel oder Einzelhandel von steuerpflichtigen Wa-
ren mit einem jährlichen Verkaufswert von über einer Million Yuan. 
Die Steuerzahler beschäftigen sich mit Großhandel oder Einzelhandel von steuerpflichtigen Wa- 
ren mit einem jährlichen Verkaufswert von über 1,8 Millionen Yuan. 
Außerdem können einige kleine Steuerzahler, die die vorgeschriebenen Normen erfüllen, auch 
als normale VAT-Steuerzahler identifiziert werden. 

2 Basic Tax Legislation of the People’s Republic of China, compiled by the SAT and published by the China Tax Press.
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